
  
Die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat namens der Landesregierung die Kleine Anfrage mit 

Schreiben vom 12. Februar 2019 beantwortet. 
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KLEINE ANFRAGE 
 
der Abgeordneten Simone Oldenburg, Fraktion DIE LINKE  
 
 
Qualifizierung der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger im Schuldienst 
von Mecklenburg-Vorpommern 
 
und 

 
ANTWORT 
 
der Landesregierung 
 

 

 
Aus der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage auf Druck-

sache 7/3000 ergeben sich Nachfragen. 

 
1. Welche Zahl der beschäftigten Seiteneinsteigerinnen und Seiten-

einsteiger sowie Lehrkräfte mit Lehrbefähigung ohne grundständiges 

Lehramtsstudium hat seit 2014 an einer 

a) Grundlegenden Pädagogischen Qualifizierung, 

b) modularen Qualifizierungsreihe, 

c) an keiner der unter a) und b) genannten Qualifizierungen 

teilgenommen (bitte nach Schularten und Fächern aufführen)? 

 
 

 
Zu a) 

 

Seit 2013/2014 nahmen beziehungsweise nehmen 707 Lehrkräfte an der Grundlegenden 

Pädagogischen Qualifizierung teil, die sich wie folgt auf die Schularten in den aufgeführten 

Schuljahren verteilen: 

 
Schulart 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Grundschule 9 41 8 28 37 63 

Gymnasien/ 

Gesamtschulen 

2 14 11 20 14 27 

Förderschulen 3 34 14 15 15 19 

Regionale Schule 12 25 19 29 41 80 

Berufliche Schulen 7 14 7 46 29 24 

Gesamt 33 128 59 138 136 213 
Stand: 11. Februar 2019 
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Die Abweichung der Anzahl der Teilnehmer 2018/2019 resultiert aus der Beendigung von 

Arbeitsverhältnisses zum Zeitpunkt der Erhebung. 

 

Im Rahmen der Grundlegenden Pädagogischen Qualifizierung werden die Seiteneinsteige-

rinnen und Seiteneinsteiger grundlegend (und nicht fachbezogen) pädagogisch weiter 

qualifiziert, sodass eine Aufführung nach Fächern nicht möglich ist. Es wird auf § 3 der 

Grundlegenden Pädagogischen Qualifizierungsverordnung (GrPädQualiVO M-V) vom 

10. Juli 2017 verwiesen. 

 

 
Zu b) 

 

Die teilnehmenden Lehrkräfte an der dreijährigen Modularisierten Qualifizierungsreihe für 

allgemeinbildende Schulen verteilen sich nach aktuellem Stand wie folgt auf die in dem 

angegebenen Schuljahr begonnene Qualifizierungsmaßnahme sowie Schularten und Fächer. 

Die dreijährige Modularisierte Qualifizierungsreihe findet seit dem Schuljahr 2017/2018 statt. 

 

Modularisierte Qualifizierungsreihe, Beginn 2017/2018 

Schulart Anzahl 

Förderschule 9 

Grundschule 15 

Gymnasium 7 

Regionale Schule 20 

Gesamtergebnis 51 

 

 

Modularisierte Qualifizierungsreihe, Beginn 2017/2018 

Fach Anzahl  

Arbeit-Wirtschaft-Technik 9 

Biologie 2 

Chemie 4 

Deutsch 2 

Deutsch als Zweitsprache 3 

Englisch 1 

Grundschulpädagogik 6 

Informatik 1 

Kunst und Gestaltung 3 

Mathematik 5 

Musik 5 

Philosophie 1 

Physik 2 

Sonderpädagogik 3 

Sport 4 

Gesamtergebnis 51 

 

  



Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 7. Wahlperiode Drucksache 7/3172 

  

 3 

 

Modularisierte Qualifizierungsreihe, Beginn 2018/2019 

Schulart Anzahl 

Förderschule 18 

Grundschule 33 

Gymnasium 20 

Regionale Schule 43 

Gesamtergebnis 114 

 

 

Modularisierte Qualifizierungsreihe, Beginn 2018/2019 

Fach Anzahl  

Arbeit-Wirtschaft-Technik 7 

Biologie 8 

Chemie 2 

Deutsch 6 

Englisch 3 

Geschichte 1 

Grundschulpädagogik 34 

Kunst und Gestaltung 5 

Mathematik 14 

Musik 5 

Physik 8 

Russisch 1 

Sonderpädagogik 14 

Sozialkunde 1 

Sport 5 

Gesamt 114 

 

Für den Bereich der beruflichen Schulen wird im Kompetenzzentrum für Berufliche Schulen 

die Modularisierte Qualifizierungsreihe vorbereitet. 

 

 
Zu c) 

 

Neu eingestellte „Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger“ (Lehrkräfte ohne Lehrbefähi-

gung) nehmen an der Grundlegenden Pädagogischen Qualifizierung teil. Die Teilnahme an 

der im Anschluss stattfindenden Modularisierten Qualifizierungsreihe ist eine verbindliche 

Voraussetzung für den späteren Erwerb einer Lehrbefähigung. 

 

„Lehrkräfte mit Lehrbefähigung, aber ohne grundständiges Lehramtsstudium“ sind nach 

Anerkennung ihrer Lehrbefähigung grundständig ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern 

gleichgestellt und müssen (mit Ausnahme der alle Lehrkräfte erfassenden allgemeinen 

Fortbildungspflicht) keine weiteren Qualifizierungen besuchen, da die jeweilige Bewährungs-

zeit entsprechend der Schulart und der Fächer und der erfolgreiche Abschluss nachgewiesen 

wurden (siehe Drucksache 7/3000). 
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2. Wie erklärt die Landesregierung die Antwort der Landesregierung auf 

Frage 6 der Kleinen Anfrage auf Drucksache 7/3000 im Hinblick auf 

den Inhalt eines Schreibens des Direktors des Institutes für Qualitäts-

entwicklung vom Dezember 2018 an Qualifizierungsteilnehmer?  

 

 

 

Es trifft zu, dass alle geplanten Kurse von Qualifizierungsmaßnahmen für Seiteneinsteige-

rinnen und Seiteneinsteiger stattfinden. Das Schreiben des Direktors des Instituts für 

Qualitätsentwicklung vom Dezember 2018 wurde notwendig, da irrtümlich die Erwartung 

entstanden war, dass es einen weiteren Kompaktkurs im Januar 2019 geben wird. Mit diesem 

Schreiben wurde daher die zur Aufklärung dieses Irrtums erforderliche Information gegeben, 

verbunden mit der klaren Aussage, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, damit auch 

die später eingestellten Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger gemäß § 1 Absatz 3 

GrPädQualiVO M-V vom 10. Juli 2017 an dem die Grundlegende Pädagogische Qualifizie-

rung abschließenden Kolloquium teilnehmen können. Dies ist mittlerweile genauso 

sichergestellt. 

 


